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1 Vorbemerkung 

Mit dem 3. Änderungsantrag1 zum Entwicklungsprogramm „Umweltmaßnahmen, Ländliche 

Entwicklung, Landwirtschaft, Ernährung“ (EPLR EULLE) wurde festgelegt, für Bewilligungen 

ab dem 1. Januar 2019 Standardeinheitskosten für direkte Personalausgaben in den 

(Teil)Maßnahmen/Vorhabenarten M1 „Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen“, M16 

„Zusammenarbeit“, M19 „Unterstützung der lokalen Entwicklung LEADER“ und M20 „Techni-

sche Hilfe“ einzuführen. Vorhabenbezogene Personalausgaben können für Neuanträge künf-

tig nicht mehr aufgrund tatsächlich entstandener Ausgaben gefördert/abgerechnet werden. 

Kapitel 8.1. des EPLR EULLE sieht folgende Regelungen vor: 

„Personalkosten des Projektträgers 

Die Personalkosten vom Projektträger entlohnter Mitarbeiter/innen sind unter folgenden Be-

dingungen und Beachtung der für die jeweilige Maßnahme geltenden Staatsbeihilferegelun-

gen förderfähig: 

 Die Personalkosten müssen unmittelbar das geförderte Projekt und die für die jeweilige 

Maßnahme definierten Fördertatbestände betreffen. Laufende Betriebsausgaben sind 

von einer Förderung ausgeschlossen 

 Ab dem 01. Januar 2019 werden förderfähige „direkte Personalausgaben“ bei den Maß-

nahmen M1 Wissenstransfer und Informationsmaßnahmen, M16 Zusammenarbeit, M19 

Unterstützung für der lokalen Entwicklung LEADER und der Technische Hilfe (M20) 

ausschließlich über Standardeinheitskosten/Pauschalen abgerechnet. Das Verfahren ist 

in einem entsprechenden Konzept dargelegt, das verbindlich anzuwenden ist. Im Rah-

men der Antragstellung sind die vorhabenbezogenen Tätigkeiten so zu beschreiben, 

dass Ziele, Kompetenzen und Aufgaben der Tätigkeit hinreichend dargestellt werden 

und der/die in dem Vorhaben Beschäftigte einer von vier vorgesehenen Leistungsgrup-

pen spätestens zum Zeitpunkt der Bewilligung zugeordnet werden kann. Entsprechende 

Unterlagen (z.B. Arbeitsvertrag, Qualifikationsnachweise) sind spätestens mit dem För-

derantrag einzureichen. Dabei können für eine Vollzeitkraft maximal 1.720 Stunden (Ar-

tikel 68a Abs. 2 der VO (EU) Nr. 1303/2013) für die Dauer von 12 Monaten veranschlagt 

werden. Da die Anwendung der Personalkostenpauschale für alle Vorhaben der genann-

ten Maßnahmen verbindlich vorgegeben wird, ist die Einstufung der/des Beschäftigten in 

eine der vier Leistungsgruppen mit der Bewilligung verpflichtend. 

 Die in einem Vorhaben bewilligten Standardeinheitskostensätze gelten für den gesamten 

Bewilligungszeitraum. Eine Anpassung innerhalb der Laufzeit des Vorhabens erfolgt in 

                                                           
11 Genehmigung der Europäischen Kommission erfolgte mit Durchführungsbeschluss C(2018) 8555 final vom 06.12.2018. 
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Übereinstimmung mit den Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) nicht. Die 

Standardeinheitskostensätze decken die Lohnausgaben einschließlich aller Lohnneben-

kosten ab. Dazu gehören in Übereinstimmung mit den Leitlinien für VKO grundsätzlich 

der Bruttolohn inklusive vertraglicher oder tariflicher Zusatzleistungen (z.B. Urlaubs- und 

Weihnachtsgeld) und die Lohnnebenkosten. Es werden Monats- und Stundensätze für 

vier verschiedene Qualifikationsprofile von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gebildet. 

Durch die vier verschiedenen Qualifikationsprofile wird den Unterschieden bei den Lohn-

zahlungen je nach Verantwortungsbereich, Art der Tätigkeit und Erfahrung der Mitarbei-

terin oder des Mitarbeiters Rechnung getragen. Die Standardeinheitskostensätze wer-

den jährlich nach Aktualisierung der ihnen zugrundeliegenden Datenbasis (Daten des 

Statistischen Bundesamtes zu durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten, Personal-

kostenverrechnungssätzen des Landesamt für Finanzen) angepasst und von der ELER-

Verwaltungsbehörde auf der Webseite www.eler-eulle.rlp.de veröffentlicht. Sie gelten 

jeweils vom 01. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni des Folgejahres für alle Bewilligungen 

in diesem Zeitraum und für die gesamte Laufzeit der in diesem Zeitraum bewilligten Vor-

haben (Förderzeitraum). Für die Bewilligung eines Vorhabens finden die jeweils gelten-

den Standardeinheitskostensätze Anwendung. Wenn entsprechende Ausgaben geför-

dert werden, dann werden sie pauschaliert. Daneben können keine weiteren Lohnaus-

gaben oder -nebenkosten gefördert werden. Dieser Ausschluss gilt nicht für die Förde-

rung indirekter Kosten. Für Vorhaben, die vor Einführung der Standardeinheitskosten-

sätze bewilligt wurden, kann der Zuwendungsempfänger in begründeten Fällen (bspw. 

Verwaltungsvereinfachung) eine Anpassung der Bewilligung und für den verbleibenden 

Umsetzungszeitraum stellen.“ 

 

2 Zielbeschreibung  

Mit der Einführung einer Pauschale in Form von Standardeinheitskosten2 zur Bewilligung und 

Abrechnung von vorhabenbezogenen Personalausgaben3 des Vorhabenträgers sowie Leis-

tungen im Rahmen der so genannten „freiwilligen Arbeit“ soll der administrative Aufwand für 

die Zuwendungsempfänger und die mit den (Verwaltungs-)Kontrollen befasste Verwaltung 

maßgeblich reduziert und das Förderverfahren vereinfacht werden. Diese Maßnahme trägt 

zur Senkung der Bürokratiekosten in der ELER-Förderung bei und mindert die Fehleranfäl-

ligkeit bei der Umsetzung der Fördervorhaben erheblich. 

                                                           
2 Artikel 67 Abs. 1 Buchstabe b VO (EU) Nr. 1303/2013 i.V.m. EU-Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) 2015, S. 18. 
3 Dies gilt nicht für Leistungen, die an Dritte bspw. im Rahmen der öffentlichen Auftragsvergabe vergeben wurden.  
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Bei der Anwendung von Standardeinheitskosten gemäß Artikel 67 Abs. 1 Buchst. b i.V.m. 

Artikel 67 Abs. 5 Buchst. a Ziffer i der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 werden die förderfähi-

gen Kosten eines Vorhabens ganz oder teilweise auf der Grundlage quantifizierter Maßnah-

men, Leistungen oder Ergebnisse und Standardeinheitskosten berechnet, die im Voraus 

festgelegt werden. Bei Personalausgaben kann dies insbesondere die Gewährung eines 

festen Stundensatzes je nachgewiesener Arbeitsstunde sein (Artikel 68a Abs. 2 der Verord-

nung (EU) Nr. 1303/2013).4 

Mit der Anwendung dieser vereinfachten Kostenoptionen ist es nicht mehr länger erforder-

lich, jede Ausgabe, die der Zuwendungsempfänger mit dem Antrag zur Auszahlung der Zu-

wendung beantragt, bis zu den einzelnen Buchungsbelegen und Nachweisen zurückzuver-

folgen.5 Der Nachweis des vorherigen Zahlungsflusses entfällt. Die im Rahmen der ange-

wandten Berechnungsmethode auf der Basis statistischer Daten6 (Artikel 67 Abs. 5 Buchst. a 

Ziffer i Verordnung (EU) Nr. 1303/2013) berechneten Standardeinheitskostensätze für Per-

sonalausgaben decken dabei die Bruttobezüge inklusive der Lohnnebenkosten sowie ver-

traglicher oder tariflicher Zusatzleistungen ab. Urlaubs-, Feier- und Krankentage sind auf-

grund der nach Artikel 68a Abs. 2 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 anwendbaren „Standard-

Arbeitszeit“7 bereits pauschaliert berücksichtigt. 

Für die Festlegung und Anwendung von vereinfachten Kostenoptionen im ELER gelten ins-

besondere folgende Rechtsgrundlagen bzw. Regelungen:  

 Artikel 67 und 68a der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Eu-

ropäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsi-

onsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen 

Raums und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Best-

immungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen 

Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds 

und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates (ABl. EU Nr. L 347 

S. 320),  

 Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

17. Dezember 2013 über die Förderung der ländlichen Entwicklung durch den Europäi-

                                                           
4 EU-Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) 2015, S. 18. 
5 EU-Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) 2015, S. 7. 
6 Statistisches Bundesamt, Fachserie 16, Reihe 2.3; Personalkostenverrechnungssätzen des Landesamtes für Finanzen. 
7 vgl. EU-Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) 2015, S. 19. 
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schen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und zur 

Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 (ABl. EU Nr. L 347 S. 487),  

 EU-Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO), Pauschalfinanzierungen, Stan-

dardeinheitskosten, Pauschalbeträge gemäß Artikel 67 und 68 der Verordnung (EU) 

Nr. 1303/2013, 

 §§ 7, 23 und 44 der rheinland-pfälzischen Landeshaushaltsordnung (LHO), die dazu er-

lassenen Verwaltungsvorschriften (VV-LHO) und Allgemeinen Nebenbestimmungen für 

Zuwendungen sowie die VV EPLR EULLE inkl. ANBest-EULLE. 

 

3 Anwendung der Standardeinheitskostensätze bei Vorhaben 

Im Rahmen der Antragstellung sind die vorhabenbezogenen Tätigkeiten so zu beschreiben, 

dass  

 Ziele, Kompetenzen und Aufgaben der Tätigkeit hinreichend dargestellt werden, 

 der erforderliche Umfang der Arbeitsleistungen ggf. anhand geeigneter Unterlagen nach-

vollziehbar ist und  

 der/die in dem Vorhaben Beschäftigte einer der vier vorgesehenen Leistungsgruppen 

spätestens zum Zeitpunkt der Bewilligung zugeordnet werden kann.  

Entsprechende Unterlagen (z.B. Arbeitsvertrag, Qualifikationsnachweise) sind spätestens mit 

dem Förderantrag einzureichen. Dabei können für eine Vollzeitkraft maximal 1.720 Stunden 

(Artikel 68a Abs. 2 VO (EU) Nr. 1303/2013) für die Dauer von 12 Monaten veranschlagt wer-

den.  

Da die Anwendung der Personalkostenpauschale für alle Vorhaben verbindlich vorgegeben 

wird, ist die Einstufung der/des Beschäftigten in eine der vier Leistungsgruppen mit der Be-

willigung verpflichtend.  

Die in einem Vorhaben bewilligten Standardeinheitskostensätze gelten für den gesamten 

Bewilligungszeitraum. Eine Anpassung innerhalb der Laufzeit des Vorhabens erfolgt in 

Übereinstimmung mit den Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) nicht.8 

 

                                                           
8 EU-Leitlinien für vereinfachte Kostenoptionen (VKO) 2015, S. 19. 
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4 Herleitung und Berechnung der Standardeinheitskosten  

4.1 Art der Pauschale 

Die Standardeinheitskostensätze decken die Lohnausgaben einschließlich aller Lohnneben-

kosten ab. Dazu gehören in Übereinstimmung mit den Leitlinien für vereinfachte Kostenopti-

onen grundsätzlich der Bruttolohn inklusive vertraglicher oder tariflicher Zusatzleistungen 

(z.B. Urlaubs- und Weihnachtsgeld) und die Lohnnebenkosten. Daneben können keine wei-

teren Lohnausgaben oder -nebenkosten gefördert werden. 

Es werden Monats- und Stundensätze für vier verschiedene Qualifikationsprofile getrennt für 

Bedienstete, die nach einem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt werden oder 

eine Besoldung als Beamter erhalten (öffentlich Beschäftigte) und denen, die nach privat-

rechtlichen Tarifverträgen (privat Beschäftigte) entlohnt werden, gebildet.9  

Durch die vier verschiedenen Qualifikationsprofile wird den Unterschieden bei den Lohnzah-

lungen je nach Verantwortungsbereich, Art der Tätigkeit und Erfahrung der Mitarbeiterin/des 

Mitarbeiters Rechnung getragen.  

Die Standardeinheitskostensätze werden jährlich nach Aktualisierung der ihnen zugrundelie-

genden Datenbasis angepasst. Sie gelten jeweils vom 1. Juli eines Jahres bis zum 30. Juni 

des Folgejahres10 für alle Bewilligungen in diesem Zeitraum und für die gesamte Laufzeit der 

in diesem Zeitraum bewilligten Vorhaben (Bewilligungs-/Förderzeitraum). Es werden grund-

sätzlich die zum Zeitpunkt der Neufestlegung vorhandenen Daten herangezogen. 

 

4.2 Datenbasis zur Berechnung der Standardeinheitskosten 

In die Berechnung der Standardeinheitskosten für privat Beschäftigte werden grundsätzlich 

die Daten des Statistischen Bundesamtes zu durchschnittlichen Bruttomonatsverdiensten in 

Rheinland-Pfalz ohne Sonderzahlungen11 für das jeweilige Jahr verwendet. Vorhabenbezo-

gene befristete Zeitverträge von mehr als 6 Monaten werden zugelassen. 

In die Berechnung der Standardeinheitskosten für öffentlich Beschäftigte fließen sowohl die 

Entlohnung der Angestellten wie der Beamten ein. Bei den Angestellten werden die Durch-

schnittssätze der Entgeltgruppen für den öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pfalz 

                                                           
9 4.3, Tabelle 1. 
10 Sofern zum 1. Juli eines Jahres die Folgeregelung noch nicht in Kraft ist, gelten die bisherigen Regelungen bis zu deren 

Erlass weiter. 
11 vgl. Statistisches Bundesamt, a.a.O., Glossar, „Sonderzahlungen“. 
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inklusive der Arbeitgeberanteile „Sozialabgaben“ und „VBL-Umlagen“ ohne Personalneben-

kosten12 herangezogen. Bei den Beamten werden die Durchschnittssätze der Besoldungs-

gruppen für den öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pfalz inkl. Versorgungszuschlag 

ohne Personalnebenkosten13 herangezogen. Bei der Berechnung werden die Durchschnitts-

werte aus beiden Gruppen gebildet. 

Die Gewährung der Förderung auf Basis der Standardeinheitskosten und der definierten 

Standardgruppen stellt im Übrigen sicher, dass das Besserstellungsverbot nach Nummer 1.5 

der Allgemeinen Nebenbestimmungen zur Förderung von Vorhaben im Rahmen des ELER-

Entwicklungsprogramms „Umweltmaßnahmen, Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft, Er-

nährung“ (EPLR EULLE) in der Förderperiode 2014 bis 2020 (ANBest-EULLE) eingehalten 

wird.  

 

4.3 Leistungsgruppen 

Nach den Vorgaben des Kapitel 8.1. des EPLR EULLE sind für vier verschiedene Qualifikati-

onsprofile die Standardeinheitskosten festzulegen.  

Für öffentliche Bedienstete findet die vom Landesamt für Finanzen definierte Gruppierung 

der Einstiegsämter für Beamte unmittelbar Anwendung. Die Entgeltgruppen der Beschäftig-

ten werden entsprechend gruppiert.  

Für private Bedienstete wird von den Daten der Arbeitsverdienste der Fachserie 16 Reihe 

2.3 des statistischen Bundeamtes ausgegangen. Das Statistische Bundesamt schlüsselt sei-

ne Daten in fünf Leistungsgruppen auf. Die Leistungsgruppen stellen eine Abstufung der 

Arbeitnehmertätigkeit nach dem Qualifikationsprofil des Arbeitsplatzes dar. Für die Pauscha-

len im Rahmen der Umsetzung des EPLR EULLE des Landes Rheinland-Pfalz wird aus der 

Leistungsgruppe 4 „Angelernte Arbeitnehmer/innen“ und der Leistungsgruppe 5 „Ungelernte 

Arbeitnehmer/innen“ des Statistischen Bundesamtes die neue Leistungsgruppe 4 „An- und 

ungelernte Mitarbeiter/innen“ gebildet. 

Die Gruppen 4 und 5 des Statistischen Bundesamtes umfassen in erster Linie einfache Tä-

tigkeiten, die keine Berufsausbildung erfordern. Diese kommen in Vorhaben des EPLR EUL-

LE selten vor und sind in der vorgesehenen Abstufung nur schwierig voneinander abzugren-

zen. Daher wird für die Herleitung der Standardeinheitskostensätze für die neu gebildete 

                                                           
12 vgl. 4.5. 
13 vgl. 4.5. 
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Leistungsgruppe 4 aus den Bruttoverdiensten der Gruppen 4 und 5 der Durchschnitt berech-

net. 

Die verschiedenen Leistungsgruppen kommen aufgrund des nach Landeshaushaltsrecht 

vorgegebenen „Besserstellungsverbots“14 hinsichtlich der Vergütung von Personal in Zuwen-

dungsverfahren sowie der Maßgabe, nur angemessene Personalkosten bei der Bewilligung 

einer Zuwendung berücksichtigen zu können, bei sämtlichen betroffenen (Ver-

gleichs)Rechnungen zur Anwendung. 

Mitarbeiter/innen werden anhand der nachstehenden Leistungsgruppen einem Monats- oder 

Stundensatz (Standardeinheitskostensätze) zugeordnet. Die Eingruppierung erfolgt anhand 

einer Funktions-/Tätigkeitsbeschreibung für die oder den betreffende/n Mitarbeiter/in im An-

trag und durch die Vorlage des Arbeitsvertrages sowie durch die Vorlage von Qualifizie-

rungsnachweisen. Für öffentliche Beschäftigte (Beamte und Angestellte) erfolgt die Zuord-

nung entsprechend ihrer Entgeltgruppe.  

Leistungsgruppe Beschreibung der Funktion 

Leistungsgruppe 1 

„Mitarbeiter/innen 

in leitender Stellung“ 

Mitarbeiter/innen mit Aufsichts- und Dispositionsbefugnis. 

Hierzu zählen z.B. angestellte Geschäftsführer/innen. Ein-

geschlossen sind auch alle Mitarbeiter/innen, die in größe-

ren Führungsbereichen Dispositions- oder Führungsaufga-

ben wahrnehmen und Mitarbeiter/innen mit Tätigkeiten, die 

umfassende kaufmännische oder technische Fachkenntnis-

se erfordern. In der Regel werden die Fachkenntnisse durch 

ein Hochschulstudium15 erworben. 

(vergleichbar 4. Einstiegsamt) 

Leistungsgruppe 2  

„Herausgehobene Fach-

kräfte“  

Mitarbeiter/innen mit sehr schwierigen bis komplexen oder 

vielgestaltigen Tätigkeiten, für deren Ausübung in der Regel 

eine abgeschlossene Berufsausbildung und mehrjährige 

Berufserfahrung und spezielle Fachkenntnisse erforderlich 

sind.16 Die Tätigkeiten werden überwiegend selbstständig 

ausgeführt. Dazu gehören auch Mitarbeiter/innen, die in 

kleinen Verantwortungsbereichen gegenüber anderen Mit-

arbeiter/innen Dispositions- oder Führungsaufgaben wahr-

                                                           
14 Nummer 1.5 der ANBest-EULLE. 
15 Master-Abschluss oder vergleichbar. 
16 z.B. LEADER-GeschäftsführerInnen. 
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nehmen (z.B. Vorarbeiter/innen, Meister/innen). 

(vergleichbar 3. Einstiegsamt) 

Leistungsgruppe 3  

 „Fachkräfte“  

Mitarbeiter/innen mit schwierigen Fachtätigkeiten, für deren 

Ausübung in der Regel eine abgeschlossene Berufsausbil-

dung, zum Teil verbunden mit Berufserfahrung, erforderlich 

ist. 

(vergleichbar 2. Einstiegsamt) 

Leistungsgruppe 4  

„An- und ungelernte  

Mitarbeiter/innen“  

Mitarbeiter/innen mit einfachen oder überwiegend einfachen 

Tätigkeiten, für deren Ausführung keine berufliche Ausbil-

dung erforderlich ist. Die erforderlichen Kenntnisse und Fer-

tigkeiten werden in der Regel durch eine Anlernzeit von bis 

zu zwei Jahren erworben. 

(vergleichbar 1. Einstiegsamt) 

 

4.4 Berechnung der Standardeinheitskostensätze 

Die Berechnung der Standardeinheitskostensätze erfolgt anhand der nachstehend beschrie-

benen Methode:17 

 In der ersten Hälfte eines Jahres werden die Standardeinheitskosten festgelegt, die ab 

dem 1. Juli des Jahres und bis zum 30. Juni des Folgejahres18 gelten. 

 Für privat Beschäftigte erfolgt eine Berechnung aus den Daten für Arbeitsverdienste; für 

öffentlich Beschäftigte wird ein Durchschnitt aus den Daten für Angestellte und der be-

schriebenen Leistungsgruppen gebildet.  

 Bei der Berechnung der Standardeinheitskostensätze nach der vorstehenden Methode 

wird jeweils/in jedem Berechnungsschritt auf ganze Euro abgerundet.19 

 

 

                                                           
17 Faire, ausgewogene und überprüfbare Berechnungsmethode i. S. v. Artikel 67 Abs. 5 Buchst. a Verordnung (EU) Nr. 

1303/2013. 
18 Sofern zum 1. Juli eines Jahres die Folgeregelung noch nicht in Kraft ist, gelten die bisherigen Regelungen bis zu deren 

Erlass weiter. 
19 vgl. § 7 der Landeshaushaltsordnung (LHO). 
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4.4.1 Standardeinheitskosten für privat Beschäftigte 

4.4.1.1 Herleitung der Standardeinheitskosten für privat Beschäftigte 

Es werden jeweils die Daten des Statistischen Bundesamtes zu durchschnittlichen Brutto-

monatsverdiensten insgesamt20 ohne Sonderzahlungen für die Wirtschaftszweige „Produzie-

rendes Gewerbe und Dienstleistungsbereich“ pro Leistungsgruppe in Rheinland-Pfalz für das 

vorangegangene Kalenderjahr angesetzt.21 

Die in den Vorhaben von Mitarbeiter/innen wahrzunehmenden Tätigkeiten können den Be-

rufsbildern der beiden Wirtschaftszweige am besten zugeordnet werden. Obwohl es sich z.T. 

um eine Fördermaßnahme mit überwiegend landwirtschaftlichem bzw. forstwirtschaftlichem 

Bezug handelt, üben die in den Vorhaben, in denen die Standardeinheitskostensätze ange-

wandt werden, in Rheinland-Pfalz Beschäftigten zumeist selbst nicht direkt land- oder forst-

wirtschaftliche Tätigkeiten im Sinne der „Primärproduktion“  aus. Vielmehr sind es z.B. vorha-

benbezogene Dienstleistungstätigkeiten oder Tätigkeiten im Bereich der Verarbeitung von 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen, die nach dem Verzeichnis des Statistischen Bundesam-

tes zu den einbezogenen Wirtschaftszweigen dem produzierenden Gewerbe zugerechnet 

werden. Deshalb werden für die Kalkulation der Standardeinheitskostensätze pro Leistungs-

gruppe, die Bruttomonatsverdienste der Wirtschaftszweige „Produzierendes Gewerbe und 

Dienstleistungsbereich“ zugrunde gelegt. 

Bei den Bruttomonatsverdiensten ohne Sonderzahlungen sind keine Lohnnebenkosten22 des 

Arbeitgebers enthalten.23 Diese gehören zu den förderfähigen Lohnausgaben und werden 

hinzugerechnet, um die Angemessenheit der Standardeinheitskostensätze sicherzustellen. 

Die Berechnung lässt sich in der nachstehenden Formel zusammenfassen: 

Monatssatz = Bruttomonatsverdienst ohne Sonderzahlung gem. Statistischem Bun-

desamt x Lohnnebenkostenanteil gem. Statistischem Bundesamt 

Zeitraum 
Maßgebliches Jahr für die Daten-

basis 
Prozentwert 

01.01.2019 bis 30.06.2019 2017 28 Prozent24 

01.07.2019 bis 30.06 2020 2018 27 Prozent24 

01.07.2020 bis 30.06 2021 2019 27 Prozent24 

01.07.2021 bis 30.06 2022 2020 … 

                                                           
20 keine Differenzierung zwischen Männern und Frauen. 
21 Statistisches Bundesamt, Fachserie 16, Reihe 2.3, Abschnitt 4.2.4. 
22 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Wages_and_labour_costs/de 
23 Statistisches Bundesamt, a.a.O. Glossar, „Bruttoverdienst“. 
24 https://www.destatis.de/Europa/DE/Thema/BevoelkerungSoziales/Arbeitsmarkt/HoeheLohnnebenkosten.html. 
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Die Stundensätze werden anhand der Monatssätze berechnet. Es werden unter Berücksich-

tigung von Artikel 68a Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 als „Standard-Arbeitszeit“ 

1.720 Jahresarbeitsstunden angesetzt, also 143,33 Stunden pro Monat. Es gilt die folgende 

Formel: 

Stundensatz = Monatssatz / 143,33 

 

Zeitraum 

maßgeb-

liches 

Jahr für 

Datenba-

sis  

 

Leistungsgruppe 

1 

Mitarbei-

ter/innen in 

leitender Stel-

lung 

2 

Heraus-

gehobene 

Fach-

kräfte 

3 

Fach-

kräfte 

4 

An- und un-

gelernte Mit-

arbei-

ter/innen 

01.01.2019

bis 

30.06.2019 

2017 

Monats-

satz (€)  
8.599 5.440 4.066 3.054 

Stunden-

satz (€)  
59 37 28 21 

01.07.2019 

bis 

30.06.2020 

2018 

Monats-

satz (€)  
8.736 5.590 4.156 3.161 

Stunden-

satz (€)  
60 39 28 22 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

2019 

Monats-

satz (€)  
8.848 5.726 4.239 3.275 

Stunden-

satz (€)  
61 39 29 22 

01.07.2021 

bis 

30.06.2022 

2020 

Monats-

satz (€)  
… … … … 

Stunden-

satz (€)  
… … … … 

 

Aufgrund des nach Landeshaushaltsrecht vorgegebenen „Besserstellungsverbots“25 hinsicht-

lich der Vergütung von Personal in Zuwendungsverfahren sowie der Maßgabe, nur ange-

messene Personalkosten bei der Bewilligung einer Zuwendung berücksichtigen zu können, 

werden die nach den Daten des Statistischen Bundesamtes berechneten Standardeinheits-

kostensätze mit errechneten Durchschnittssätzen der Entgeltgruppen des Tarifvertrages für 

den Öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-Pfalz (TV-L) abgeglichen. 

                                                           
25 Nummer 1.5 der ANBest-EULLE. 
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Dazu werden die Entgeltgruppen des TV-L zunächst den vier gebildeten Leistungsgruppen 

des Standardeinheitskostenmodells zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt analog der allgemei-

nen Qualifikationserfordernisse für die Eingruppierung in der jeweiligen Entgeltgruppe nach 

dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L)26. Für jede Leistungsgruppe 

wird der Durchschnitt der nach den TV-L-Entgeltgruppen anzusetzenden Bruttobezüge be-

rechnet. Die Bruttobezüge eines im Öffentlichen Dienst des Landes beschäftigten Arbeit-

nehmers werden dabei inkl. den Arbeitgeberanteilen „Sozialabgaben“ und „VBL-Umlagen“ 

und ohne Personalnebenkosten aus den jährlich vom rheinland-pfälzischen Landesamt für 

Finanzen aktualisierten Personalkostentabellen für die Kostenberechnung in der Verwaltung 

entnommen und der jeweiligen Entgeltgruppe zugeordnet.27 Danach ergeben sich folgende 

Zuordnungen sowie errechnete Durchschnittswerte, die mit dem pro Leistungsgruppe be-

rechneten Standardeinheitskostensatz abgeglichen werden: 

Zeitraum 

maßgeb-

liches 

Jahr für 

Datenba-

sis 

 

Leistungsgruppe 

1 

Mitarbei-

ter/innen in 

leitender Stel-

lung 

2 

Heraus-

gehobene 

Fach-

kräfte 

3 

Fach-

kräfte 

 

4 

An- und un-

gelernte Mit-

arbei-

ter/Innen 

⌀ E13-15Ü ⌀ E9-12 ⌀ E5-8 ⌀ E1-4 

01.01.2019 

bis 

30.06.2019 

2018 

Monats-

satz (€)  
7.044 5.104 3.992 3.045 

Stunden-

satz (€)  
49 35 27 21 

01.07.2019 

bis 

30.06.2020 

2019 

Monats-

satz (€)  
7.374 5.384 4.044 2.928 

Stunden-

satz (€)  
51 37 28 20 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

2020 

Monats-

satz (€)  
7.809 5.688 4.415 3.315 

Stunden-

satz (€)  
54 39 30 23 

01.07.2021 

bis 

30.06.2022 

2021 

Monats-

satz (€)  
… … … … 

Stunden-

satz (€)  
… … … … 

 

                                                           
26 Vergleichbar mit der Zuordnung zu den beamtenrechtlichen Laufbahngruppen 1. bis 4. Einstiegsamt.  
27 Die Personalkostenverrechnungssätze für Beschäftigte enthalten bereits die Lohnnebenkosten des Arbeitgebers; insofern ist 

ein Zuschlag entsprechend den Daten des Statistischen Bundesamtes nicht erforderlich. 



 

Seite 14 

4.4.1.2 Festlegung der Standardeinheitskosten für privat Beschäftigte 

Unter Berücksichtigung Berechnungen ergeben sich für privat Beschäftigte folgende Stan-

dardeinheitskostensätze. Nach den o.g. haushaltsrechtlichen Vorgaben ist der jeweils nied-

rigste Wert festzulegen:  

Zeitraum  

Leistungsgruppe 

1 

Mitarbei-

ter/innen in 

leitender Stel-

lung 

2 

Heraus-

gehobene 

Fach-

kräfte 

3 

Fach-

kräfte 

4 

An- und ungelernte 

Mitarbeiter/innen  

01.01.2019 

bis 

30.06.2019 

Monats-

satz (€)  
7.044 5.104 3.992 3.045 

Stunden-

satz (€)  
49 35 27 21 

01.07.2019 

bis 

30.06.2020 

Monats-

satz (€)  
7.374 5.384 4.044 2.928 

Stunden-

satz (€)  
51 37 28 20 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

Monats-

satz (€)  
7.809 5.688 4.239 3.275 

Stunden-

satz (€)  
54 39 29 22 

01.07.2021 

bis 

30.06.2022 

Monats-

satz (€)  
… … … … 

Stunden-

satz (€)  
... … … … 

 

4.4.2 Standardeinheitskosten für öffentlich Beschäftigte 

4.4.2.1 Anteil I - Angestellte 

Es werden die Durchschnittssätze der Entgeltgruppen des Tarifvertrages für den Öffentlichen 

Dienst des Landes Rheinland-Pfalz (TV-L) zu Grunde gelegt. 

Dazu werden die Entgeltgruppen des TV-L zunächst den vier gebildeten Leistungsgruppen 

des Standardeinheitskostenmodells zugeordnet. Die Zuordnung erfolgt analog der allgemei-

nen Qualifikationserfordernisse für die Eingruppierung in der jeweiligen Entgeltgruppe nach 

TV-L28. Für jede Leistungsgruppe wird der Durchschnitt der nach den TV-L-Entgeltgruppen 

anzusetzenden Bruttobezüge berechnet. Die Bruttobezüge eines im Öffentlichen Dienst des 

                                                           
28 Vergleichbar mit der Zuordnung zu den beamtenrechtlichen Laufbahngruppen 1. bis 4. Einstiegsamt. 
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Landes beschäftigten Arbeitnehmers werden dabei inkl. den Arbeitgeberanteilen „Sozialab-

gaben“ und „VBL-Umlagen“ und ohne Personalnebenkosten aus den jährlich vom rheinland-

pfälzischen Landesamt für Finanzen aktualisierten Personalkostentabellen für die Kostenbe-

rechnung in der Verwaltung entnommen und der jeweiligen Entgeltgruppe zugeordnet. Da-

nach ergeben sich folgende Zuordnungen sowie errechnete Durchschnittswerte, die mit dem 

pro Leistungsgruppe berechneten Standardeinheitskostensatz abgeglichen werden: 

Zeitraum 

maßgeb-

liches 

Jahr für 

Datenba-

sis 

 

Leistungsgruppe 

1 

Mitarbei-

ter/innen in 

leitender Stel-

lung 

2 

Heraus-

gehobene 

Fach-

kräfte 

3 

Fach-

kräfte 

 

4 

An- und un-

gelernte Mit-

arbei-

ter/innen 

⌀ E13-15Ü ⌀ E9-12 ⌀ E5-8 ⌀ E1-4 

01.01.2019 

bis 

30.06.2019 

2018 

Monats-

satz (€)  
7.044 5.104 3.992 3.045 

Stunden-

satz (€)  
49 35 27 21 

01.07.2019 

bis 

30.06.2020 

2019 

Monats-

satz (€)  
7.374 5.384 4.044 2.928 

Stunden-

satz (€)  
51 37 28 20 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

2020 

Monats-

satz (€)  
7.809 5.688 4.415 3.315 

Stunden-

satz (€)  
54 39 30 23 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

2021 

Monats-

satz (€)  
… … … … 

Stunden-

satz (€)  
… … … … 

 

4.4.2.2 Anteil II - Beamte 

Der Anteil II für Beamte wird nach den Vorschriften des Landeshaushaltsrechts mit errechne-

ten Durchschnittssätzen der Besoldungsgruppen für das Land Rheinland-Pfalz berechnet. 

Dazu werden die Besoldungsgruppen A (ohne „Schulen, Schulaufsicht und Hochschulen“) 

zunächst den vier gebildeten Leistungsgruppen des Standardeinheitskostenmodells zuge-

ordnet. Die Zuordnung erfolgt analog der allgemeinen Qualifikationserfordernisse für die Ein-
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gruppierung in der jeweiligen Besoldungsgruppe. Für jede Leistungsgruppe wird der Durch-

schnitt der für die Besoldungsgruppen anzusetzenden Bruttobezüge inkl. Versorgungszu-

schlag ohne Personalnebenkosten berechnet. Die Bruttobezüge werden dabei den jährlich 

vom rheinlandpfälzischen Landesamt der Finanzen aktualisierten Personalkostentabellen für 

die Kostenberechnung in der Verwaltung entnommen und der jeweiligen Besoldungsgruppe 

zugeordnet. 

Zeitraum 

maßgeb-

liches 

Jahr für 

Datenba-

sis 

 

Leistungsgruppe 

1 

Mitarbei-

ter/innen in 

leitender Stel-

lung 

2 

Heraus-

gehobene 

Fach-

kräfte 

3 

Fach-

kräfte 

 

4 

An- und 

ungelernte 

Mitarbei-

ter/innen 

⌀ A13-16Z 

[4. Einstiegsamt] 

⌀ A9-13Z 

[3. Einstieg-

samt] 

⌀ A6-9Z 

[2. Einstieg-

samt] 

⌀ A4-A6Z 

[1. Einstiegsamt] 

01.01.2019

bis 

30.06.2019 

2018 

Monats-

satz (€)  
7.874 5.559 4.520 3.685 

Stunden-

satz (€)  
54 38 31 25 

01.07.2019 

bis 

30.06.2020 

2019 

Monats-

satz (€)  
7.961 5.584 4.117 3.628 

Stunden-

satz (€)  
55 38 28 25 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

2020 

Monats-

satz (€)  
8.553 6.162 4.422 4.120 

Stunden-

satz (€)  
59 42 30 28 

01.07.2021 

bis 

30.06.2022 

2021 

Monats-

satz (€)  
… … … … 

Stunden-

satz (€)  
… … … … 
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4.4.2.3 Festlegung der Standardeinheitskostensätze für öffentlich Beschäftigte 

Die Standardeinheitskostensätze ergeben sich aus dem Durchschnitt der Anteile für Ange-

stellte und Beamte und werden wie folgt festgelegt. 

Zeitraum  

Leistungsgruppe 

1 

Mitarbeiter/innen 

in leitender Stel-

lung 

2 

Heraus-

gehobene 

Fach-

kräfte 

3 

Fachkräfte 

 

4 

An- und ungelern-

te Mitarbei-

ter/innen 

01.01.2019 

bis 

30.06.2019 

Monats-

satz (€)  
7.459 5.331 4.256 3.365 

Stunden-

satz (€)  
51 36 29 23 

01.07.2019 

bis 

30.06.2020 

Monats-

satz (€)  
7.667 5.484 4.080 3.278 

Stunden-

satz (€)  
53 37 28 22 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

Monats-

satz (€)  
8.181 5.925 4.418 3.717 

Stunden-

satz (€)  
56 40 30 25 

01.07.2021 

bis 

30.06.2022 

Monats-

satz (€)  
… … … … 

Stunden-

satz (€)  
… … … … 

 

4.5 Berücksichtigung indirekter Kosten 

Gemäß Artikel 68 Abs. 1b Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 können indirekte Ausgaben, die 

durch die Umsetzung eines Vorhabens entstehen, mit einem Pauschalsatz von bis zu 15 % 

der förderfähigen direkten Personalausgaben gefördert werden, soweit die Leistung nicht im 

Rahmen öffentlicher Auftragsvergabe erbracht wird. Die 15 %-Pauschale deckt alle indirek-

ten Ausgaben ab. 

Indirekte Ausgaben (Gemeinausgaben) sind solche Ausgaben, die einem geförderten Vor-

haben nicht unmittelbar zugeordnet werden können, die aber der Umsetzung des Vorhabens 

dienen (Büromaterial, Kopier-, Handy- und Telefonkosten, Kauf- und Mietkosten für die Bü-
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ros und Büroausstattung, geringwertige Wirtschaftsgüter (wie z.B. Speichermedien), Ener-

giekosten). Laufende Betriebsausgaben sind grundsätzlich nicht förderfähig. 

Nach Nummer 6.1.12 der ANBest-EULLE ist für indirekte Kosten, die entsprechend Arti-

kel 68 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 durch Pauschalsätze gefördert werden, kein zah-

lenmäßiger Nachweis zu erbringen. Die Berechnung der 15 %-Pauschale erfolgt durch An-

wendung des Satzes von 15 % auf die vorhabenbezogen (auf der Basis der Standardein-

heitskosten) berechneten Personalausgaben (Bezugsgröße).  

Es ist zu beachten, dass erst der so ermittelte Betrag die Basis für die Anwendung des maß-

geblichen Zuwendungssatzes darstellt.  

Um den Verwaltungsaufwand hinsichtlich der Prüfung und Trennung von direkten und indi-

rekten Kosten zu minimieren und gleichzeitig klare Vorgaben zu schaffen, werden bestimmte 

typische indirekte Ausgaben der 15 %-Pauschale fest zugeordnet (nachstehende Tabelle). 

Für die genannten indirekten Kosten kann eine über die Pauschale hinausgehende Förde-

rung nicht erfolgen. Die 15-% Pauschale wird auf Beantragung automatisch auf Basis der 

direkten förderfähigen Personalausgaben berechnet; es erfolgt keine weitere Detailprüfung. 

Ausgabenart29 Beispiele zur jeweiligen Ausgabenart30  

Ausgaben für den Betrieb von Räumlichkei-

ten (Bürogebäude, Betriebsgebäude, Labo-

re, usw.) des allgemeinen Geschäftsbetriebs 

Miete, Unterhaltskosten, Versicherung, Si-

cherheitskosten, Alarm, Facility-

Management, Reinigung, Gas, Wasser, 

Strom, Heizung, Außenanlagen, Steuern, 

Gebühren, Entsorgung usw. 

Ausgaben für standardmäßigen Bürobedarf, 

Unterhalt für Büroausstattung des allgemei-

nen Geschäftsbetriebs 

Kopierer, Computer, Büromöbel, Ver-

brauchsmaterialien (Briefumschläge, Dru-

ckerpatronen, Papier, Kopien, Softwareli-

zenzen) 

Vorhabenspezifische IT-Systeme, die keinen 

standardmäßigen Bürobedarf darstellen, 

sind hiervon ausgenommen und können als 

direkte Ausgaben unmittelbar Gegenstand 

                                                           
29 Die Ausgabenart legt die Kategorien fest, welche üblicherweise als Gemeinausgaben anfallen und welchen die einzelnen 

Gemeinkostenpositionen zuzuordnen sind. 
30 Die Aufzählung der genannten Ausgaben ist beispielhaft. Der jeweiligen Ausgabenart sind alle Positionen zuzuordnen, die 

dort – auch im weiteren Sinne – zu erfassen sind. 
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der Förderung sein. 

Ausgaben für allgemeine Leistungen des 

allgemeinen Geschäftsbetriebs 

Sanitätsdienst, Bibliothek, Publikations-

dienst, Kommunikation (Internet, Telefon, 

Fax, Porto), Bekleidung, Abonnements, 

Transporte 

Verwaltungs- und Managementausgaben 

des allgemeinen Geschäftsbetriebs 

Personalverwaltung, Reisekosten, IT-

Administration, Beratungsausgaben (z.B. 

Steuer- oder Rechtsberater), Dokumentati-

on, Finanzverwaltung, Qualitätsmanagement 

Beiträge, Steuern und Abgaben, Pflichtprü-

fungskosten des allgemeinen Geschäftsbe-

triebs 

IHK, Berufsgenossenschaft, Pflichtprüfungs- 

und Anwaltskosten 

Aus- und Fortbildungskosten des allgemei-

nen Geschäftsbetriebs 

Seminare, Zeitschriften und Fachliteratur 

Ausnahmen im Einzelfall zu dieser Regelung können im Förderaufruf oder durch die Bewilli-

gungsstelle getroffen werden. 

 

5 Festlegung der Stundensätze zur Abrechnung von Personalausgaben im 

Rahmen der so genannten „Freiwilligen Arbeit“ nach Kapitel 8.1 des EPLR 

EULLE 

Artikel 67 Abs. 1 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 eröffnet den Mitgliedstaaten die Mög-

lichkeit, Zuschüsse in Form von standardisierten Einheitskosten (Standardeinheitskosten) 

oder auf der Grundlage von Pauschalsätzen (Pauschalsätze) zu gewähren. Für die Aner-

kennung von Personalausgaben im Rahmen der so genannten „Freiwilligen Arbeit“ wird nach 

Kapitel 8.1 des EPLR EULLE der Stundenlohn grundsätzlich auf Basis des Nettolohns eines 

einfachen Arbeiters/Angestellten abzüglich 20 % festgelegt, da Nebenkosten i.d.R. nicht an-

fallen und Anreize für Schwarzarbeit vermieden werden sollten. 

Die Pauschalsätze für die freiwillige Arbeit werden in Anlehnung an die Bruttomonatsver-

dienste ohne Sonderzahlungen abzüglich der Lohnnebenkosten (vgl. 4.4.1) ermittelt. Bei der 

Berechnung nach der vorstehenden Methode wird entsprechend den Regelungen zu den 

Standardeinheitskosten (vgl. 4.4) jeweils auf ganze Euro abgerundet. 
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Die Daten bis zum 1. Januar 2019 wurden in Anlehnung an die für den EFRE in Rheinland-

Pfalz festgelegten Pauschalsätze für Zuwendungsempfänger ohne Bindung an den Tarifver-

trag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) festgelegt. 

Zeitraum 
Leistungsgruppe Basis (€) 

Stundensatz bei 

freiwilliger Arbeit (€) 

[Basis abzgl. 20%] 

01.01.2014 

bis 

31.05.2016 

3 

Fachkräfte 
26,00 20,80 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen  
19,00 15,20 

01.06.2016 

bis 

31.05.2017 

3 

Fachkräfte 
27,00 21,60 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen 
20,00 16,00 

01.06.2017 

bis 

31.05.2018 

3 

Fachkräfte 
27,00 21,60 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen 
21,00 16,80 

01.06.2018 

bis 

31.12.2018 

3 

Fachkräfte 
28,00 22,40 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen 
21,00 16,80 

01.01.2019 

bis 

30.06.2019 

3 

Fachkräfte 
22,00 17,00 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen 
16,00 13,00 

01.07.2019  

bis 

30.06.2020 

3 

Fachkräfte 
22,00 17,00 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen 
17,00 13,00 

01.07.2020 

bis 

30.06.2021 

3 

Fachkräfte 
23,00 18,00 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen 
17,00 13,00 

01.07.2021 

bis 

30.06.2022 

3 

Fachkräfte 
… … 

4 

An- und ungelernte Mitarbeiter/innen 
… … 

 

6 Bewilligung der Pauschale 

Bei der Bewilligung wird jede/r geförderte Mitarbeiter/in einer Leistungsgruppe und dem ent-

sprechenden Monats- oder Stundensatz zugeordnet. Die Zuordnung des Personals ist zu-
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nächst seitens des Vorhabenträgers für die/den einzelne/n Mitarbeiter/in vorzunehmen. Die 

Zuordnung ist im Rahmen des Antragsverfahrens gegenüber der den Antrag bearbeitenden 

Stelle für jede/n in dem Vorhaben tätige/n Mitarbeiter/in nachvollziehbar und in angemesse-

nem Umfang zu begründen. 

Neben der Zuordnung zu einer Leistungs- bzw. Entgeltgruppe ist nach Nummer 10 der AN-

Best-EULLE zu prüfen, ob ein/e Mitarbeiter/in ausschließlich oder nicht ausschließlich in ei-

nem Vorhaben tätig ist. In Abhängigkeit von dieser Entscheidung ist sowohl bei der Bewilli-

gung wie auch beim Mittelabruf entweder bei einer/einem ausschließlich tätigen Mitarbeiter/in 

ein vollständiger (oder in Teilzeit ein anteiliger) Monatssatz und bei nicht ausschließlicher 

Beschäftigung ein Stundensatz zu berücksichtigen. Jede/r Mitarbeiter/in kann nur einer Ka-

tegorie zugeordnet werden. Ob ein Monats-, oder Stundensatz zu wählen ist, folgt aus der 

nachstehenden Tabelle.  

Anwendung eines Monats- oder Stundensatzes 

Monatssatz  Mitarbeiter/innen, die in Vollzeit und ausschließ-

lich in dem geförderten Vorhaben tätig sind.  

Monatssatz (anteilig) Mitarbeiter/innen, die in Teilzeit und ausschließ-

lich in dem geförderten Vorhaben tätig sind. 

Stundensatz  Mitarbeiter/innen, die nicht ausschließlich in dem 

geförderten Vorhaben oder mit nur anteiliger 

Stundenzahl in dem geförderten Vorhaben tätig 

sind (anteilig Beschäftigte). 

 

Zum Zeitpunkt der Bewilligung werden die zum Zeitpunkt der Antragstellung geltenden Sätze 

zugrunde gelegt; diese gelten für die gesamte Vorhabenlaufzeit und damit auch für die Ab-

rechnung, d.h. während der Vorhabenlaufzeit erfolgt keine Anpassung der Standardeinheits-

kosten für den einzelnen Zuwendungsempfänger. 

 

7 Abrechnung der Pauschale 

Neben der Zuordnung zu einer Leistungs- bzw. Entgeltgruppe ist nach Nummer 10 der AN-

Best-EULLE zu prüfen, ob ein/e Mitarbeiter/in ausschließlich oder nicht ausschließlich in ei-

nem Vorhaben tätig ist.31  

                                                           
31 vgl. 5. 
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Bei der Abrechnung der Ausgaben für Mitarbeiter/innen, die in Vollzeit bzw. in Teilzeit und 

ausschließlich im geförderten Vorhaben tätig sind, ist keine gesonderte Zeiterfassung erfor-

derlich. Die Nachweisführung muss entsprechend der Vorgaben der Nummer 6.10.1 der 

ANBest-EULLE erfolgen. In diesem Fall unterzeichnet der Zuwendungsempfänger eine Er-

klärung, in der bestätigt wird, dass der/die betreffende Mitarbeiter/in ausschließlich für das 

geförderte Vorhaben tätig war. Diese Erklärung ist von dem/der Mitarbeiter/in gegenzuzeich-

nen. Die Monate der Tätigkeit werden mit den Monatssätzen32 multipliziert. Daraus ergeben 

sich die förderfähigen Personalausgaben, auf die der Zuwendungssatz angewandt wird.  

Bei der Abrechnung von Ausgaben für anteilig beschäftigte Mitarbeiter/innen, die nicht aus-

schließlich im geförderten Vorhaben oder mit nur anteiliger Stundenzahl in dem geförderten 

Vorhaben tätig sind, wird ein Nachweis für die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden erfor-

derlich, im Normalfall mittels Zeiterfassungssystem. Der Stundennachweis ist für jede am 

Vorhaben beteiligte Person einzeln zu führen. Die Nachweisführung muss entsprechend der 

Vorgaben der Nummer 6.10.2 der ANBest-EULLE erfolgen. Der Stundennachweis ist für 

Tage/Monate, für die keine Förderung beantragt wird, nicht zwingend. Ist ein Zeiterfassungs-

system nicht eingerichtet, erfolgt der zahlenmäßige Nachweis der Arbeitszeit anhand von 

„Stundenzetteln“ entsprechend der Nummer 6.10.2 der ANBest-EULLE, die der Zuwen-

dungsempfänger mit dem Auszahlungsantrag vorlegt. Die tatsächlich geleisteten und nach-

gewiesenen Arbeitsstunden werden mit dem Stundensatz multipliziert. Daraus ergeben sich 

die förderfähigen Personalausgaben, auf die der Zuwendungssatz angewandt wird. Es wer-

den maximal 1.720 Stunden jährlich gefördert.33 

Wechsel von „nicht ausschließliche“ in „ausschließliche“ Tätigkeit im Vorhaben  

Sofern ein/e Mitarbeiter/in zunächst als nicht ausschließlich Beschäftigte/r im Vorhaben tätig 

ist und Stundenaufzeichnungen führt, ist dies auch dann fortzusetzen, wenn die Vorhabentä-

tigkeit zu einem späteren Zeitpunkt – aufgrund etwaiger Änderungen gegenüber der ur-

sprünglichen Vorhabenplanung – ausschließlich erfolgen sollte. Dies bedeutet, dass auf eine 

Stundenaufzeichnung in diesen Fällen nicht verzichtet werden kann und keine Abrechnung 

über die Monatssätze erfolgt. 

Wechsel von „ausschließliche“ in „nicht ausschließliche“ Tätigkeit im Vorhaben  

Sollte sich gegenüber der ursprünglichen Planung im Antragsverfahren nach der Bewilligung 

eine Änderung im Vorhaben in der Form ergeben, dass ein/e ursprünglich ausschließlich im 

                                                           
32 vgl. Abschnitt 5. 
33 vgl. Artikel 68 Abs. 2 VO (EU) Nr. 1303/2013. 
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Vorhaben tätige/r Mitarbeiter/in künftig nicht ausschließlich im Vorhaben tätig sein soll, so 

muss der Wechsel von ausschließlicher in nicht ausschließliche Tätigkeit vorgenommen 

werden. Ab dem festgelegten Datum des Wechsels erfolgt die Abrechnung nicht mehr über 

Monats-, sondern über Stundensätze. Hierfür sind ab dem Datum des Wechsels (ab Beginn 

des Monats in dem der Wechsel stattfindet) entsprechende Stundenaufzeichnungen zu füh-

ren.  

Da die der Förderung zugrundeliegende Stundenzahl in einem angemessenen Umfang be-

legt werden muss, wird durch das vorstehend beschriebene Verfahren Betrug wirksam und 

angemessen vorgebeugt. Die erforderliche Unterzeichnung einer Erklärung über die für das 

Vorhaben geleisteten Zeiten erhöht die Schwelle für betrügerisches Handeln, denn eine wis-

sentlich falsche Erklärung ist gem. § 264 Strafgesetzbuch grundsätzlich strafbewehrt.   

Entsprechend den Ausführungen in 4.1 sind Urlaubs-, Feier- und Krankentage in den Be-

rechnungen der Pauschalen enthalten. Nicht vorhabenbezogene Personalkosten (z.B. El-

ternzeit, Aufstiegsqualifikation etc.) sind nicht förderfähig und dürfen nicht abgerechnet wer-

den.  

 Für anteilig Beschäftigte, die auf Basis der Stundensätze abgerechnet werden, werden 

folglich nur die tatsächlich im Vorhaben geleisteten Stunden berücksichtigt. 

 Für Mitarbeiter/innen, die in Vollzeit bzw. in Teilzeit und ausschließlich im geförderten 

Vorhaben tätig sind, finden die Monatssätze auch für die Zeit des üblichen Jahresurlau-

bes oder Krankheitstage Anwendung, die nicht von den Krankenkassen getragen wer-

den.  


